- Zum Kooperationsvertrag im Rahmen einer Verbundausbildung -

Sehr geehrte/r Antragsteller/in,

die Aufnahme des folgenden Passus – vorzugsweise am Ende Ihres Kooperationsvertrages – bietet Ihnen die Möglichkeit, den Kooperationsvertrag bereits vor Bekanntgabe des Zuwendungsbescheides bzw. vor Genehmigung des vorzeitigen Maßnahmebeginns von den Vertragspartnern unterzeichnen zu lassen, ohne dass daraus automatisch eine Ablehnung Ihres Förderantrags folgt:

“Die Vertragsparteien haben für den Fall der Ablehnung der Förderung der beantragten Maßnahme Verbundausbildung bzw. Zusatzqualifikation ein Recht zum Rücktritt von diesem Kooperationsvertrag.“

